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 Veröffentlicht am 07.11.1997

Norm

GebAG §34

Rechtssatz

Die Mühewaltungsgebühr eines Psychologen, der gleichzeitig Psychotherapeut ist, für die Erstattung eines Gutachtens

in einem P5egschaftsverfahren ist nicht unter Zugrundelegung des zwischen dem Hauptverband der österreichischen

Sozialversicherungsträger und dem Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen

abgeschlossenen Gesamtvertrages vom 28.11.1994 zu bemessen, sondern hat sich an den im außergerichtlichen

Erwerbsleben des Sachverständigen erzielten Einkünften unter Bedachtnahme auf die betriebswirtschaftlichen Kosten

einer freiberuflichen Psychologen-/Psychotherapeutenpraxis zu orientieren.
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